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B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

84 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen 
 dem Kreis Warendorf und der Stadt Sen-
 denhorst über die Vollstreckung öffentlich-
 rechtlicher Geldforderungen 

Der Kreis Warendorf und die Stadt Sendenhorst 
schließen im Wege der Aufgabendelegation im Sinne des 
§ 23 Abs. 1 S. 1 1. Alt. des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit NRW (in Folge GKG) folgende 
Vereinbarung zur Verfestigung und Intensivierung ihrer 
Zusammenarbeit bei der Vollstreckung öffentlich-recht-
licher Geldforderungen: 

§ 1 

Aufgabenwahrnehmung durch die Stadt Sendenhorst 

1. Liegen dem Kreis Warendorf Bankverbindung 
 und / oder Arbeitgeberdaten eines Schuldners, 
 der auf dem Hoheitsgebiet der Stadt Senden-
 horst gemeldet ist, nicht vor, so erfragt er diese 
 Informationen bei der Stadt Sendenhorst im 
 Wege eines Auskunftsersuchens. Sind die ge-
 wünschten Informationen bei der Stadt Senden-
 horst vorhanden, lässt sie diese dem Kreis Wa-
 rendorf in der Regel innerhalb von einer Woche 
 zukommen, sofern die §§ 30 und 93 Abgaben-
 ordnung dem nicht entgegenstehen. 

2. Die Aufgabe der Zwangsvollstreckung von 
 öffentlich-rechtlichen Geldforderungen des 
 Kreises Warendorf in bewegliche Sachen nach 
 dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW 
 auf dem Hoheitsgebiet der Stadt Sendenhorst 
 wird von der Stadt Sendenhorst vorgenommen. 
 Die Stadt Sendenhorst nimmt diese Aufgabe 
 durch ihre Vollziehungsbeamten in eigener Zu-
 ständigkeit wahr (Delegation gem. § 23 Abs. 1 
 S. 1 1. Alt., Abs. 2 S. 1 GKG). 

3. Erhält die Stadt Sendenhorst im Wege der 
 Aufgabendelegation eine Forderung des Kreises 
 gegen einen Vollstreckungsschuldner, gegen 
 den ihr weitere Forderungen vorliegen, die sie 
 durch ihren Vollstreckungsinnendienst zu voll-
 strecken versucht, so erstreckt sich ihr Voll-
 streckungsversuch in der Regel auch auf die 
 Kreisforderung. 

§ 2 

Erfolglose Beitreibung 

1. Bei erfolgloser Beitreibung wird entweder ein 
 Unpfändbarkeitsprotokoll erstellt oder die Vor-
 aussetzung für die AntragsteIlung nach § 14 
 Abs. 4 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW 
 für den Kreis Warendorf - Finanzbuchhaltung, 
 als Vollstreckungsbehörde - in anderer Weise 
 geschaffen. 

2. In den Fällen, in denen die Beitreibung durch 
 den Vollziehungsbeamten nicht erfolgver-
 sprechend ist, wird das Ersuchen mit dem Hin-
 weis "amtsbekannt fruchtlos" und einem Sach-
 standsbericht zurückgesandt. 

§ 3 

Grundsätze der interkommunalen Zusammenarbeit 

Zur Intensivierung und Vertiefung ihrer Zusammenarbeit 
vereinbaren die Parteien folgende Grundsätze des Zu-
sammenwirkens: 

1. Kreisforderungen werden in gleicher Weise wie 
 andere Forderungen behandelt: normalerweise 
 erfolgt die Bearbeitung der Forderungen nach 
 der Reihenfolge des Eingangs beim städtischen 
 Vollstreckungsdienst. 
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2. Zweimal jährlich werden Kennzahlen ausge-
 tauscht, die die Parteien einvernehmlich fest-
 legen. Mindestens einmal jährlich soll ein per-
 sönlicher Austausch über diese Kennzahlen im 
 Rahmen eines Treffens stattfinden. 

3. Ein Vollstreckungsversuch findet in der Regel 
 innerhalb von drei Monaten statt. 

4. Spätestens ein Jahr nach Eingang des Voll-
 streckungsersuchens wird dieses unabhängig 
 von seinem Erfolg an den Kreis Warendorf mit 
 Vermerk des Bearbeitungsstandes zurückge-
 geben oder der Kreis über den Bearbei-
 tungsstand informiert. 

5. Findet der Vollziehungsbeamte beim Voll-
 streckungsschuldner keine pfändbaren Gegen-
 stände vor, so schließt er gem. § 21 Abs. 2 
 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW mit 
 dem Schuldner nach Möglichkeit eine Raten-
 zahlungsvereinbarung ab. Der Schuldner zahlt 
 die Raten an die Stadtkasse Sendenhorst, die 
 von dort mindestens quartalsweise an die 
 Kreiskasse weitergeleitet werden. Sollte die 
 Ratenzahlung nicht eingehalten werden, erfol-
 gen eigenständig durch die Stadt Sendenhorst 
 weitere Maßnahmen. 

6. Erlangt der Kreis Kenntnis von einem be-
 stimmten Vermögensgegenstand des Schuld-
 ners (etwa im Rahmen der Vermögensauskunft) 
 und teilt er dieses der Stadt Sendenhorst in dem 
 zugesandten Vollstreckungsersuchen oder nach 
 Kenntnisnahme mit, so führt diese unverzüglich 
 einen gezielten Sachpfändungsversuch durch. 
 Die erforderliche richterliche Durchsuchungs-
 anordnung wird von der Stadt Sendenhorst 
 eingeholt. 

7. Ist absehbar, dass es beim Vollstreckungs-
 außendienst der Stadt Sendenhorst zu einem 
 Personalausfall (z.B. durch Vakanz oder Krank-
 heit) von mehr als sechs Wochen kommt, so 
 teilt die Stadt Sendenhorst dem Kreis dies un-
 verzüglich mit. In diesem Fall behält sich der 
 Kreis vor, den Vollstreckungsaußendienst ver-
 tretungshalber durch eigenes Personal durchzu-
 führen. 

 

 

§ 4 

Kosten 

Die für die Vollstreckungstätigkeiten für den Kreis 
Warendorf anfallenden Vollstreckungsgebühren sind Ein-
nahmen der Stadt Sendenhorst. Darüber hinaus wird 
keine weitere Kostenerstattung vereinbart. 

§ 5 

Dauer 

Die Vereinbarung gilt unbefristet. Jeder Beteiligte kann 
diese Vereinbarung zum Ende des Kalenderjahres mit 
einer Frist von einem Jahr in schriftlicher Form kündigen. 

§ 6 

Inkrafttreten 

Die Vereinbarung tritt in Kraft mit Wirkung zum 
01. April 2015. 

 

 

Genehmigung und Bekanntmachung 

Vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen 
dem Kreis Warendorf und der Stadt Sendenhorst habe ich 
mit Verfügung vom heutigen Tage gemäß § 24 Abs. 2 
Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschafts-
arbeit (GkG NRW) genehmigt. 

Die Vereinbarung und meine Genehmigung werden 
hiermit gemäß § 24 Abs. 3 GkG bekannt gemacht. Die 
Vereinbarung wird gem. § 24 Abs. 4 GkG NRW 
abweichend von § 6 des Vereinbarungstextes am Tage 
nach der Bekanntmachung wirksam. 

Münster, den 09. April 2015 

Bezirksregierung Münster 
Az.: 31.1.25-011/2015.0001 

Im Auftrag 
gez. Plätzer 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2015 S. 113-114 

 

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 

85 Bekanntmachung des Haushaltsbeschlusses 
 des Deichverbandes Bislich-Landesgrenze 
 für das Haushaltsjahr 2015 

1. Haushaltsbeschluss 

Der Deichverband Bislich-Landesgrenze stellt einen 
Haushaltsplan gem. § 2 NRW AGWVG auf. Die Haus-
haltsführung für das Haushaltsjahr 2015 erfolgt gem. § 5 
NRW AGWVG, sie orientiert sich im Übrigen an den 
althergebrachten Grundsätzen der kameralen Rechnungs-

legung, wie sie vormals bei kommunalen Gebietskör-
perschaften gehandhabt worden ist. Aufgrund des § 65 
des Wasserverbandsgesetzes (WVG) in Verbindung mit 
den §§ 22 Nr. 5 und 32 Absatz 1 der Satzung des 
Deichverbandes Bislich-Landesgrenze (VS) vom 
01.01.2007 (bekanntgemacht im Amtsblatt für den Re-
gierungsbezirk Düsseldorf Nr. 51 am 21.12.2006, Seite 
497 ff. und im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Münster Nr. 51 am 22.12.2006, Seite 570 ff.) hat der 
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Erbentag des Deichverbandes Bislich-Landesgrenze am 
13.04.2015 folgenden Haushaltsbeschluss gefasst: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben des Verbandes voraussicht-
lich eingehenden Einnahmen und Ausgaben enthält, wird 

im Verwaltungshaushalt 
in der Einnahme auf    3.052.550,00 EUR 
in der Ausgabe auf     3.052.550,00 EUR 

im Vermögenshaushalt 
in der Einnahme auf  11.164.680,00 EUR 
in der Ausgabe auf   11.164.680,00 EUR 

festgesetzt. 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im 
Haushaltsjahr 2015 zur Finanzierung von Ausgaben im 
Vermögenshaushalt für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 913.200,00 
Euro festgesetzt. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veran-
schlagt. 

§ 4 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haus-
haltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
250.000,00 EUR festgesetzt. 

§ 5 

Als unerheblich und geringfügig gelten 

a) überplanmäßige Ausgaben soweit sie im Ein-
 zelfall den Betrag von 10.000,00 Euro nicht 
 übersteigen. 

b) außerplanmäßige Ausgaben soweit sie im 
 Einzelfall den Betrag von 5.000,00 Euro nicht 
 übersteigen. 

§ 6 

Der Gesamtbetrag der Verbandsbeiträge wird auf 
2.811.010,00 Euro festgesetzt. 

§ 7 

Die Hebesätze für die Verbandsbeiträge werden für das 
Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt: 

1. Verbandsbeiträge Hochwasser 

 Der Beitragssatz wird damit auf 0,7192 EUR je 
 1,00 EUR 
 Messbetrag bzw. auf 71,92 v.H. 
 der Grundsteuermessbeträge bzw. Ersatzwerte 
 festgesetzt. 

2. Verbandsbeiträge Schöpfwerk 

 Der Beitragssatz wird damit auf 0,1666 EUR je 
 1,00 EUR 
 Messbetrag bzw. auf 16,66 v.H. 
 der Grundsteuermessbeträge bzw. Ersatzwerte 
 festgesetzt 

3. Verbandsbeiträge Gewässer 

 Der Beitragssatz wird festgesetzt für Flächen 
 mit dem Faktor 1   auf   16,72 EUR/ha 
 mit dem Faktor 5   auf   83,60 EUR/ha 
 mit dem Faktor 10 auf 167,20 EUR/ha 

4. Erschwererbeitrag 

4.1 Unterhaltungserschwernisse: 

 Für die Erschwerung der Unterhaltungsarbeiten 
 an Brücken, Uferbefestigungen, Stege, Rohr-
 durchlässe für die Länge der Erschwernisse: 
           2,70 EUR/m 

4.2 Einleitungserschwernisse: 

 Für die Erschwerung durch Einleitungen wird 
 ein Produkt aus Einleitungsmenge in m³, Be-
 schaffenheitsbeiwert und Bewertungsfaktor in 
 EUR/m³ gebildet. 

 Grundwasser, Sümpfungswasser 
 Beschaffenheitsbeiwert 0,10         0,05 EUR/m³ 

 unverschmutztes Kühlwasser 
 Beschaffenheitsbeiwert 0,15         0,05 EUR/m³ 

 gesammeltes Regenwasser 
 Beschaffenheitsbeiwert 0,20        0,05 EUR/m³ 

 geklärtes Schmutzwasser 
 Beschaffenheitsbeiwert 0,25       0,05 EUR/m³ 

 ungeklärtes Schmutzwasser 
 Beschaffenheitsbeiwert 0,35       0,05 EUR/m³ 

2. Bekanntmachung des Haushaltsbeschlusses 

§ 8 

Der vorstehende Haushaltsbeschluss für das Haus-
haltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die Veröffentlichung erfolgt in den Amtsblättern für die 
Regierungsbezirke Düsseldorf und Münster. 

Gemäß §§ 65 und 67 Wasserverbandsgesetz (WVG) in 
Verbindung mit § 13 NRW AGWVG erfolgt ein Hinweis 
auf die Veröffentlichung des Haushaltsbeschlusses im 
o.g. Amtsblatt in den gemäß § 55 der Verbandssatzung 
(VS) im Verbandsgebiet erscheinenden Ausgaben der 
dort namentlich genannten Tageszeitungen. 

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Ge-
schäftsstelle des Deichverbandes Bislich-Landesgrenze in 
46446 Emmerich am Rhein, Stadtweide 3, öffentlich aus. 

Emmerich am Rhein, 13.04.2015 

Der Deichgräf 
gez. Herbert Scheers 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2015 S. 114-115 
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